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Jahresabschlüsse 2000 der Westfälischen Kliniken, 

Zentren und Institute Bek. des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 25.03.2003 (AZ  65 78 04 / 

2000)

Landschaftsverband Westfalen-Lippe
Jahresabschlüsse 2000 der 

Westfälischen Kliniken, Zentren und Institute 
 

Bek. des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 25.03.2003 (AZ  65 78 04 / 2000)

 

 

Die Jahresabschlüsse der Westfälischen Kliniken, Zentren und Institute des Landschaftsverban-
des Westfalen-Lippe per 31.12.2000 sind durch die zuständige Bezirksregierung - Gemeindeprü-
fungsamt Düsseldorf - mit nachfolgendem Ergebnis geprüft worden.

Die Jahresabschlüsse können während der Dienststunden beim Landschaftsverband Westfalen- 
Lippe in Münster, Warendorfer Straße 25-27, Zimmer 15, und bei den Verwaltungen der Westfäli-
schen Kliniken, Zentren und Institute des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe eingesehen 
werden.

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim Landschaftsverband anzufordern.
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Wolfgang   S c h ä f e r

Landesdirektor

 

 

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Bochum

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Zentrums für Psychiatrie und 
Psychotherapie Bochum zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wur-
de der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf  
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und auf die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG 
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kranken-
hauses sowie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
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Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsver-
träge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 15. Juli 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 702 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dortmund

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Krankenhauses Westfälisches Zentrum für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dortmund zum 31.12.2000 beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prü-
fung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfälisches Zentrum für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik Dortmund nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. 
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
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und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzli-
chen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsge-
genstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450).
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Düsseldorf, den 24 Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 704 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Neurologie Güters-
loh

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychothe-
rapie, Psychosomatik und Neurologie Gütersloh zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie, Psychosomatik und Neurologie, Gütersloh, nach KHG unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 
geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst 
daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhält-
nisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträ-
ge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetz-
lichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
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der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS).

 

Zusatz: Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht ausreichend durch langfristige Mittel ge-
deckt.

 

Düsseldorf, den 24. September 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 710 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n
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Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Hans-Prinzhorn-Klinik – Westfälische Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie Hemer - zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Hans-Prinzhorn-Klinik – Westfälische Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie Hemer - nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. 
Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, 
die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 
KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 
32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Ver-
treter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 
KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450).

Düsseldorf, den 23. August 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 706 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Herten

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälisches Zentrums für Psychiatrie und Psy-
chotherapie Herten zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wur-
de der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf 
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und auf die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG 
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
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handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kranken-
hauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsver-
träge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Die Eigenkapitalausstattung ist zu gering.

 

Düsseldorf, den 24. September 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 726 -
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Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie Lengerich

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Neurologie Lengerich, Lengerich zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Greiffenhagen GmbH hat am 19.07.2001 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses  Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Neurologie Lengerich nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den La-
gebericht des Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 
34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbeson-
dere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 
KHG NRW und die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 
32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Ver-
treter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
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samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Dieser Bestätigungsvermerk wird wie folgt ergänzt:

Die Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie Lengerich weist eine ne-
gative Eigenkapitalausstattung aus.

 

Herne, den 17.03.2003

 

Im Auftrag

H i l l i g w e g

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Lippstadt

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Lippstadt, Lippstadt zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evan-
gelische Treuhandstelle in Münster GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Lippstadt, Lippstadt nach dem KHG und der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 und den entsprechend § 21 
GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht geprüft.
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Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasste daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhältnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den 
Lagebericht sowie über den erweiterten  Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Demnach haben wir die Prüfung so geplant und durch-
geführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 34 KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von bewussten  Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

Düsseldorf, den 24. Juni 2002
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Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 705 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Marsberg

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Marsberg zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evangelische 
Treuhandstelle in Münster GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Marsberg, Marsberg nach dem KHG und der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung 
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2000 und den entsprechend § 21 
GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht geprüft.

Durch § 34 KHG NRW und § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaft-
lichen Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht 
sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen  Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Demnach haben wir die Prüfung so geplant und durch-
geführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-
abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt wer-
den kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach 
§ 34 KHG NRW sowie § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
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Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von bewussten  Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt mit der Einschränkung, dass eine Wertbe-
richtigung auf eine Forderung nach § 22a Maßregelvollzugsgesetz a.F. in Höhe von 248.060,07 
nicht gebildet wurde.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 4. Juli 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 716 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Münster

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Münster zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen 
GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden  uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:
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Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie Münster, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und 
die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW er-
wirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG 
NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.
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Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS).

 

Düsseldorf, den 24. September 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 718 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie Paderborn

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Zentrums für Psychiatrie und 
Psychotherapie Paderborn zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Merschmeier & Partner GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden un-
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere 
auf die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW 
und auf die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG 
NRW erwirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 34 KHG NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
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Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnis-
se über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kranken-
hauses sowie Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsver-
träge nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 28. August 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 719 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Warstein
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Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie Warstein zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen 
GmbH (Bielefeld) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Krankenhauses Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie Warstein nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Wirtschaftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG NRW und 
die zweckentsprechende Verwendung der über die Investitionsverträge nach § 32 KHG NRW er-
wirtschafteten Investitionsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Krankenhausträgergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG 
NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhau-
ses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
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zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der über die Investitionsverträge 
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 25. Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 723 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in der Haard

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie in der Haard, Marl-Sinsen, zum 31.12.2000 beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Wibera AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie in der Haard, Marl-Sinsen, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1 Januar bis 31.Dezember 2000 geprüft. Durch § 34 
KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher insbesondere 
die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweck-
entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 25 KHG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 
KHG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die An-
forderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 24. Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 712 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälische Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
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- St.-Johannes-Stift-Marsberg -

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie - St.-Johannes-Stift Marsberg - zum 31.12.2000 beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wibera AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der Prüfung 
den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie – St.-Johannes-Stift Marsberg - nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung um-
fasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der För-
dermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prü-
fungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW er-
geben, erfüllt wurden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesent-
lichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ei-
ne hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 25. Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3  - 717 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Institut für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und

Heilpädagogik Hamm

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Instituts für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, Psychotherapie und Heilpädagogik Hamm zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Wibera AG (Düsseldorf) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Instituts für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und Psychotherapie und Heilpädagogik, Hamm, nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung um-
fasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen 
Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der För-
dermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 
KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Instituts. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie über den Prüfungsge-
genstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderun-
gen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Instituts sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Instituts. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Instituts.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 24 Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 713  -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n
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Westfälische Klinik Schloss Haldem
Bestätigungsvermerk

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Westfälischen Klinik Schloss Haldem – Maßre-
gelvollzugseinrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker – Stewede zum 
31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evangelische Treuhandstelle in Münster 
GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss der Westfälischen Klinik Schloss Haldem – Maßregelvollzugs-
einrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker-, Stemwede, nach der GemKHBVO 
unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 
und den gemäß § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebericht geprüft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Mittel des Maßre-
gelvollzugs analog § 25 KHG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die 
Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über 
den Prüfungsgegenstand gemäß § 23 GemKHBVO abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 23 GemKHBVO unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 
GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, mit der Einschränkung, dass eine Wertbe-
richtigung auf eine Forderung nach § 22a Maßregelvollzugsgesetz a. F. in Höhe von DM 
880.001,00 nicht gebildet wurde.
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Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Bilanz einen nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von DM 664.169,44 ausweist.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen 
pauschalen Fördermittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Die Westfälische Klinik Schloss Haldem weist eine negative Eigenkapitalausstattung aus.

 

Düsseldorf, den 23. September 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 711 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Zentrums für Forensische Psych-
iatrie Lippstadt, Lippstadt zum  31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evange-
lische Treuhandstelle in Münster GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den fol-
genden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Zentrums für Forensische Psychiatrie Lipp-
stadt, Lippstadt, nach der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 und den gemäß § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO er-
stellten Lagebericht geprüft.
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Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch 
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter . Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
derungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von be-
wussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Zentrums und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass die Bilanz einen nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von DM 2.717.818,94 ausweist.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen 
pauschalen Fördermittel hat keine Einwendungen ergeben.

Zusatz: Das langfristig gebundene Vermögen ist nicht ausreichend durch langfristige Mittel fi-
nanziert.
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Düsseldorf, den 23. September 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 725

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Therapiezentrum Marsberg "Bilstein"

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Therapiezentrums Marsberg "Bil-
stein" – Maßregelvollzugseinrichtung zur Behandlung Suchtkranker -, Marsberg, zum 31.12.2000 
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evangelische Treuhandstelle in Münster GmbH 
(Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Therapiezentrums Marsberg „Bilstein“, - 
Maßregelvollzugseinrichtung zur Behandlung und Rehabilitation Suchtkranker-, Marsberg, nach 
der GemKHBVO unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2000 und den entsprechend § 21 GemKHBVO sowie § 25 EigVO erstellten Lagebe-
richt geprüft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung umfasst daher 
insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel durch 
die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
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heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
derungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO erge-
ben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Therapiezentrums so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
bewussten Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt mit der Einschränkung, dass eine Wertbe-
richtigung auf eine Forderung nach § 22 a Maßregelvollzugsgesetz a. F. in Höhe von DM 
409.229,34 nicht gebildet wurde.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass die Bilanz einen nicht durch 
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von DM 849.711,03 ausweist.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Therapiezentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt ei-
ne zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen 
Fördermittel hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 4. Juli 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 724 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Pflege- und Förderzentrum Lippstadt-Benninghausen
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Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Pflege- und Förderzentrums 
Lippstadt-Benninghausen zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Mer-
schmeier & Partner GmbH (Münster) hat nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Krankenhauses für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2000 geprüft. Durch § 53 HGrG wurde 
der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der PBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den er-
weiterten Prüfungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 53 HGrG unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher-
heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anfor-
derungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 53 HGrG ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Pflege- und Förderein-
richtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Pflege- und Fördereinrichtung. Der Lagebericht gibt 
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Pflege- und Fördereinrichtung und 
stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung hat keine Einwendungen ergeben.
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Düsseldorf, den 4. Juli 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 727 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Pflege- und Förderzentrum Marsberg

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Pflege- und Förderzentrums 
Marsberg zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Evangelische Treuhand-
stelle in Münster GmbH (Münster) hat nach der Prüfung den folgenden Bestätigungsvermerk er-
teilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Westfälischen Pflege- und Förderzentrums Marsberg, 
Marsberg nach der GemKHBVO unte Einbeziehung der Buchführung und den entsprechend § 21 
GemKHBVO sowie 25 EigVO erstellten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. 
Dezember 2000 geprüft.

Durch § 23 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt.

Die Prüfung umfasste daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, die 
wirtschaftlichen Verhältnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
in Anlehnung an die Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter der Zentrums. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebe-
richt sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand gemäß § 23 GemKHBVO abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 23 GemKHBVO unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermö-
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gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich 
aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 23 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zentrums sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von bewussten Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zentrums. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Zentrums und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der öffentlichen 
Fördermittel hat keine Einwendungen ergeben.

 

Düsseldorf, den 4. Juli 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3-714 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n

 

 

Westfälisches Pflege- und Förderzentrum Warstein

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Westfälischen Pflege- und Förderzentrums War-
stein zum 31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Biele-
feld) hat nach der Prüfung den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
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Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Westfälischen Pflege- und Förderzentrums Warstein, Einrichtung im Sondervermögen des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, für das Geschäftsjahr vom 01.01.1999 bis 31.12.2000 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen in der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB  unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor-
genommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zu-
treffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

 

Düsseldorf, den 16. August 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 720 -

Im Auftrag

 S c h ö n e r s h o f e n
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Hans Peter Kitzig Institut Gütersloh

Bestätigungsvermerk
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des Hans Peter Kitzig Institutes, Gütersloh zum 
31.12.2000 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Greiffenhagen GmbH (Bielefeld) hat 
nach dem Ergebnis der Prüfung den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

 

Wir haben den Jahresabschluss des Hans Peter Kitzig Institutes, Gütersloh, analog KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 
31.12.2000 geprüft. Durch § 34 KHG NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prü-
fung umfasst daher insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Institutes durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Trägergesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 34 KHG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 34 KHG NRW unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 34 KHG NRW 
ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Institutes so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht vorwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Institutes. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutref-
fende Vorstellung von der Lage des Institutes und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar.
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Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens und der wirtschaftlichen Verhältnis-
se hat keine Einwendungen ergeben.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 
(IDW PS 450).

 

Düsseldorf, den 24. Juni 2002

 

Der Leiter des Gemeindeprüfungsamtes 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf 

- 31.7.3 - 707 -

Im Auftrag

S c h ö n e r s h o f e n

 

 

- MBl. NRW. 2003 S. 382
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